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BescheidbetreffendZugang zu Informationennach dem Verbraucherinformationsgesetz

(vIG)

IhreAnfragenach VIG überdie PlattformFragDenStaat- Topf Secret:

Kontrollberichtzu Stumm’s Brauhaus,Neunkirchen[#58037]

SehrgeehrteAntragstellerin,sehrgeehrterAntragsteller,

nach Abwägungaller hierbetroffenenInteressenwurde entschieden,Ihnendiebeantragten

Informationenwie folgtweiterzugeben:DieDatenderbeidenletztenKontrollterminewerden

Ihnen mitgeteiltund etwaigdabeifestgestellteBeanstandungenaufgeführt,indem sieeinem

Beanstandungstyp (z.B.:Hygienemangel, Kennzeichnungsmangel, baulicher Mangel,

Irreführung)zugeordnetwerden und nach derErheblichkeitdes Mangelsnach Maßstab des $

40 Abs.1a Lebensmittel-und Futtermittelgesetzbuch-LFGB-gekennzeichnetwerden.

Auf Wunsch erhaltenSie auch die Möglichkeit,nach Terminvereinbarung(nachstehende

KontaktdatenmitTelefonnummer)dieKontrollberichtinunserem Haus einzusehen.Allerdings

dürfendieDatenweder gespeichertnoch vervielfältigtwerden.

Vi tionsertei t derLebensmittelunternehmerge: SL ie

öglichkeit,innerh von 14 Tagen eine gerichtlicheEilentschei egeı je

eröffentlic zu erreichen.

Erst_nac ist . _Gerichtsentschei k die _hiernac u erte

stalischeZusend erInf tione sererseitse en.

Der beantragtenÜbersendung der Kontrollberichtekann indes leidernichtentsprochen

werden.

Zwarsoll grundsätzlichdem Antragauch hinsichtlichderArtderInformationsgewährunggem.

$ 6 Abs. 1, S.2 VIG möglichststattgegebenwerden,es seidenn,dem stündeeinwichtiger
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Grundentgegen.

Unter Beachtung der gesetzlichenVoraussetzungen einer Internetveröffentlichungnach 8 40

Abs. 1a LFGB und insbesondere des diesbezüglichen Grundsatzurteils des

Bundesverfassungsgerichts vom 21. März 2018 (AZ: 1 BvF 1/13)ist diesvorliegendderFall.

Diese Leitentscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die sich unmittelbar auf die

behördliche Veröffentlichungnach dem LFGB bezieht,istvorliegendwegen der beabsichtigten

Veröffentlichungen aller Kontrollergebnisse im Rahmen der „TopfSecret-Aktion“ auf der

privaten„Frag den Staat“-Internet-Plattformund damit aufgrunddes faktisch gleichwirkenden

Eingriffein die Unternehmergrundrechte inFolge der behördlichen Weitergabe der Information

inverfassungskonformen Auslegung des VIG insoweit gebührend zu beachten.

Aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts folgt, dass die behördliche

Informationsgewährung, die in das Grundrecht der Berufsausübungsfreiheit des

Lebensmittelunternehmerseingreift,nach Erforderlichkeitund Angemessenheit zu erfolgenhat.

Diese Rechtsprechungfand mittlerweiledurch das VG Regensburg (Beschl.v.15.03.2019, RN 5

S 19.189) dergestaltBeachtung, dass die Herausgabe der gewünschten Kontrollberichteals

rechtsmissbräuchlich verworfen wurde, wohingegen eine Akteneinsicht noch als

möglicherweise verhältnismäßigvorabbewertet wurde.

Unter Beachtung dieser gerichtlichenVorgaben ist daher die Übermittlung der von Ihnen

angefragten kontrollbezogenen Daten in verfassungskonformer Auslegung des VIG nach

vorgenanntem Prozedere zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit geboten, was durch das

erörterte zweistufige Verfahren zunächst durch Übersendung der zusammengefassten

Kontrollergebnissemit zusätzlicherOption der Akteneinsichtim Haus gewährleistetwird.

Rechtlicher Hinweis

1.Wir weisen ausdrücklichdarauf hin,dass die in diesem Verfahren ausgehändigte Information

nur dem Privatgebrauchdes Antragstellersdienen sollund von hieraus eine Veröffentlichungim

Internetnichtlegitimiertwerden kann.

SolltenSie dennoch die Information an die Plattform „Frag den Staat“weiterleiten,handeln Sie

somit ineigenerVerantwortung.

2. Der betroffene Betriebsinhaber wird gleichzeitigüber vorliegende Entscheidung zur

Datenherausgabe informiert.Er kann innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe dieser

Entscheidung Eilrechtsschutzbeim Verwaltungsgericht nach 8 5 Abs. 4 VIG einlegen. Die

Informationserteilungselbstdarf erst nach Fristablaufbzw. nach gerichtlicherEilentscheidung

erfolgen.

Gegen diesen Bescheid könnenSie innerhalbeines Monats nach Bekanntgabeschriftlich oder zur

Niederschrift beim Landesamt für Verbraucherschutz, Konrad-Zuse-Straße 11 in 66115

Saarbrücken, Widerspruch erheben.

Die Erhebung des Widerspruchs in elektronischerForm z. B. durch E-Mail istgem. $ 3a des

Saarländischen Verwaltungsverfahrensgesetzes nichtzulässig.

Mit freundlichenGrüßen

ImAuftrag [
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